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Gleichstellung der 1Talı der soz1alen RKentenversicherung

Der polıtische Tagesstreıt die danıerung UuUNlsceTer A4adUus den Fugen geratenen
soz1ıalen Rentenversicherung dreht sıch vordergründig Nur die Fınanzıerung,

die Beschaffung der Gelder, dıe Ian benötigt die Renten auszahlen
können, Hıntergrund auch och die dorge ob der Mangel Miıtteln autf die
Dauer azu nOotıgen könnte, dıe Renten kürzen Wahrheit geht CS Fragen
1e] gewichtigerer un umfassenderer, grundsätzlicher Art

ıne dieser Fragen, VO der AUS sıch alle anderen aufrollen lassen, sSCHAUSCHNOM-
INnen allerdings HT: CIM Zıptel davon hat iınzwıschen dank kräftiger Nachhıiulfe des
Bundesverfassungsgerichts den Weg 11S öffentliche Bewulfitsein gefunden, namlıch
dıe Gleichbehandlung der Frauen Im Augenblick handelt CS sıch 1UT CI CN
begrenzte Teilfrage, die sıch F1 Juristisch gesehen spielend lösen hıeße, ındem
Ian da, das (Geset7z den annern gewahrt, das CS den Frauen versagt, die
den annern gewährte Vergünstigung streicht: die VO BVertG geforderte
Gleichheit WATE damıt hergestellt. Selbstverständlich kommt C1inNn solcher Schildbür-
gerstreich nıcht Frage sachlich geht 6S Ja nıcht dıe ormale Gleichheit
sondern darum, Bedürfnıis, das be] annern und Frauen gleicher Weıse
besteht auch be] beiden gleicher Weıse Genüge eun

Sol] die Alterssicherung der Frauen nıcht LLUTr spezifischen Eınzelheıt,
sondern grundsätzlıch un allgemeın die gleiche SCIMN WI1IC dıe der Männer, annn 1ST
das CHAC Aufgabe VO Sanz anderer Dımension Denn geht Cr nıcht darum einzelne
gesetzlıche Bestimmungen, dıe für Männer anders lauten als für Frauen durch tür
beide Geschlechter gleichlautende Bestimmungen dann mu vielmehr
dıe sozıale Altersvorsorge 1er also dıe sozıale Rentenversicherung, aut C1NEC

andere Grundlage gestellt werden als bısher
Grundlage UNSECTET Soztialversicherung allen ıhren Teılen W ar VO Anftang

und 1STt MI Eiınschränkungen auch heute och das Arbeitnehmerverhält-
RS Di1e überwältigende Mehrheiıt der Männer steht während ıhrer Sanzch arbeits-
tfähigen Lebenszeıt Arbeitnehmerverhältnis und gehört dieser Eıgenschaft
kraft Gesetzes den verschiedenen Einrichtungen der Sozlalversicherung, 1er der
soz1ı1alen Rentenversicherung, Fur Frauen trıfft das be] eıtem nıcht gleichen
Ausmafß Frauen sınd während beträchtlichen Teıls eben dıeser Jahre nıcht
Arbeitnehmerinnen, wırken vielmehr „unentgeltlich‘ als Haustrauen und Mültter
und verzichten während dieses Lebensabschnitts aut außerhäusliche Erwerbstätig-
eıt die ıhnen Lohn der Gehalt einbringen würde
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Unter dieser Voraussetzung versteht es sıch VO  e} selbst, da{fß Ehefrau un Kınder
ıhren Lebensunterhalt VO Vater erhalten un dieser viel verdienen mu{fß, dafß
davon den Lebensunterhalt VO  e} Trau und Kındern bestreıten kann: auch die gerade
VO  ® der christliıchen Soziallehre seıit jeher und mıt sovıe] Nachdruck erhobene
Forderung des SOgeNanNNtLEN Famıilıenlohns unterstellt diesen Sachverhalt.

[Das Leitbild der Hausfrauenehe

So 1sSt S enn auch überlieferte, VO der Mehrheıt der Zeıtgenossen ohl auch
heute och bejahte Lehre, da{fß der Ehemann seiner Frau der Vater seınen oder
richtiger ZESART den gemeınsamen Kındern den Lebensunterhalt gewähren hat
Auf den ersten Blick weckt das dıe Vorstellung, dıie al betinde sıch in der
überlegenen Rechtsstellung des Gläubigers, kraft deren sS1€e eiınen überaus gewichti-
ZCH Rechtsanspruch ıhn geltend machen könne, der für ıhn eıne ebenso
schwere Belastung bedeute un ıh ıhrem lebenslänglıchen Schuldner mache. Ja
NOC mehr: ZEWISSE Unterhaltsansprüche der hınterbliebenen TAau und der och
nıcht erwerbstähıgen Kınder überdauern den Tod des Fhemanns un Vaters, und

erstrecke dessen Unterhaltspflicht sıch och ber seınen Tod hınaus. Inwıeweıt
diese tradıtionelle, ottenbar der als nOormatıv angesehenen Vorstellung der „Haus-
frauenehe“ CENISspruNgeCNE Meınung Recht besteht, ob oder Inwiewelt s1€
angesichts der heutigen soziologischen Tatsachen sıch aufrechterhalten Jaßt, diese
rage drängt sıch heute unautfschiebbar aut un mußte 1im Miıttelpunkt aller ber
die Neuordnung uNnNnserer soz1alen Rentenversicherung und der 1im Zusammenhang
mıiıt ıhr herbeizuführenden Gleichbehandlung der Geschlechter anzustellenden
Überlegungen stehen: leider 1St S1Ee davon Vvorerst och weıt entternt.

Nıcht eınmal im bäuerlichen (und handwerklichen) Famuılıienbetrieb trıtft die
überkommene Vorstellung Kann 1114an 1mM Ernst der Bäuerin erzählen, ıhr Mann
gewähre ıhr den Lebensunterhalt? Davon ann keıne ede se1n. Nıcht S16 GE

sorgt” S1e, sondern 7wischen ihnen beiden besteht eine Arbeitsteilung. W as S1E
durch ihre Arbeıt 1mM Stall uUuSWw dazu beıtragt, das erwirtschaften, die
, Famlaıulie lebt, 1st nıcht geringer veranschlagen als se1in Beıtrag. Ihre
Beıträge sınd verschiedener AÄrt, darum der Größe nach nıcht vergleichen un
och wenıger verrechnen: das macht erst dıe NUur bei eınem hohen rad der
Kommerzıialısıerung des Lebens durchführbare Geldrechnung (Bewertung in
Geldgrößen) möglıch, die sıch bısher glücklicherweıse 1m Bereich der Famiıulie und
iıhres Haushalts och nıcht (voll) durchgesetzt hat

Im bäuerlichen Famıiliıenbetrieb, Haushalt un Betrieb och eıne und
dieselbe wirtschaftliche Einheıit sınd, tragt nıcht allein das, W as die Bäuerıin auftf dem
Hof un 1im Stall UuSW leistet, sondern auch ıhre Leistung 1m Familienhaushalt,
auch das Gebären un Autziehen VO Famiılıennachwuchs, entscheidend und
unentbehrlich 27A1 bel,; sowohl den laufenden Lebensunterhalt der Famiıulıe
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erhalten.
beschaffen als auch den Hof als dauernde Daseinsgrundlage der Famıuıulie be] Bestand

In der Arbeitnehmerfamilie, technologisch gesehen Haushalt un Betrieb
keine Einheıt sınd, vielmehr raäumlıch auseinanderfallen, un ökonomisch gesehendie Geldrechnung, das Denken und Rechnen 1ın Geldgrößen sıch weıtgehend(vermeıntlıch voll!) durchgesetzt hat, trıfft das 1ın dieser Weıse nıcht mehr
Das besagt aber keineswegs, da{fß für die unselbständig Erwerbstätigen, dıe heute
die orofße Mehrheıt der Bevölkerung ausmachen, dıe „Hausfrauenehe“ Sınn des
BGBRB 356 alter Fassung typısch ware.

1ne Hausfrauenehe, WwW1e das Ehe- und Famıilienrecht des BGB 1n seiıner
ursprünglichen Fassung VO 896 S1€e beschreibt, konnten schon damals NUur die
besitzenden Kreıse oder, W1€e sS1e sıch selbst bezeichnen lıebten, die „Kreıse VO

Bıldung und Besıitz“ sıch leisten, die Famıilıen, dıe mehr der weniıger VO  $

Vermögenserträgen lebten und aut Arbeıitseinkommen nıcht angewıesen
Mıt der raäumlichen Trennung VO Haushalt un Betrieb und der dadurch

bedingten außerhäuslichen Erwerbstätigkeit wurde dieser Iyp der Ehe aber auch
für die breiten Kreıse derer, die VO ıhrer Arbeıt leben, ZWaar nıcht der Regeltall,ohl aber die Norm,( das Eit:- oder Wunschbild. Außfßerhäusliche Erwerbstätigkeıtentzieht die TAauU un Mutter ıhrem häuslichen Aufgabenkreis, iıhrer Wırksamkeit
als Haustfrau und Mutter; darum sollte S1€e dieser Notwendigkeit unbedingtenthoben se1ın und, immer 1€es der Fall istl davon Gebrauch machen un sıch
außerhäuslicher Tätigkeit enthalten, sıch ungeteılt ıhren innerhäuslichen
Aufgaben wıdmen können. Mıt vollem Recht wurde un wırd die Notwendig-eıt außerhäuslicher Erwerbstätigkeit der Frauen un Müuültter als schwerer bel-
stand empfunden und namentlıch VO kırchlicher Seıte beklagt un bekämpft. Von
daher Stammt die den Frauen ANSCSONNCNE Beschränkung aut die reı „K“ (Küche,
Kınder, Kırche) und der ıhnen zugemutete Verzicht auf berufliche un ErTStE recht
aut öffentliche Wirksamkeit. Der Fehler bestand darın, eıne soziıologische und
ökonomische Bedingtheıit eıner vermeıntlıch VON der Natur vorgegebenen
geschlechtlichen Rollenverteilung umzudeuten un eiınem ewıgen Prinzıpübersteigern.

In eıner Zeıt, da dıe rühere Einheıit VO Haushalt un: Betrieb nıcht mehr besteht
und ınfolgedessen die Unterhaltsmuittel für die Famılie Hu och durch außerhäusli-
che Erwerbstätigkeit beigebracht werden können, 1St CS zweıtellos die richtige
Arbeıtsteilung, da{f der Vater die außerhäusliche Erwerbstätigkeit autf sıch nımmt
und die Multter sıch dem Haushalt und VOT allem den Kındern wıdmet. Nıcht Sahz
ebenso einsichtig 1St, da{fß der Vater ganz 1n der Erwerbstätigkeit und 1n der
öffentlichen Wırksamkeit (Politik m.) aufgeht, der Haushaltsarbeit dage-
SCH sıch überhaupt nıcht beteiligt, S1e vielmehr SahzZ der YAalı und Mutltter zuschiıebt
und sıch VO  @} ıhr bedienen laßt: Absatz des schon ZCENANNTEN 1356 BGBRB alter
Fassung berechtigte ıhn eindeutig dazu
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Leistungen der Haustrau ohne monetares Entgelt
Unterstellen WIr aber den glücklichen Fall,; dafß dıe Tau un Mutltter der atalen

Notwendigkeıt, außerhäuslicher Erwerbstätigkeit nachzugehen, enthoben 1st un
sıch ungeteılt dem Haushalt un den Kındern wıdmen Annn Alsdann bringt der
Mann un Vater durch seıne außerhäusliche Erwerbstätigkeit den Lebensunterhalt
der Famıulıie 1ın Geldgestalt be1 Den Inhalt seıner Lohntüte jefert seıner al als
„Haushaltsgeld“ ab;: damıt hat AB seıne Unterhaltspflicht erfüllt. Die Ta VEr WEN-

det dieses eld für den Lebensunterhalt. Dieses „verwenden“ klingt >5 als ware
das eın müuüheloser Dıisposıitions- der Allokationsakt; 1n Wirklichkeit bedeutet das
eıne Fülle VO  e} Mühe und Arbeıt. Die Famlıulıe ebt nıcht VO dem Geld, das der
Mann ach Hause bringt, sondern VO dem, W asSs die Hausfrau daraus macht.

Mag auch heute dıe Wertschöpfung 1mM Haushalt dadurch geringer geworden
se1ın, dafß die Konsumguter aut eıner höheren Stute der Konsumreıte eingekauft
werden, und Mag die reichhaltıgere Ausstattung der Haushalte mıt arbeitssparen-
den (Geräten die Mühe un Arbeıt der Hausfrauen merklıch erleichtern, bleibt
doch auf jeden Fall bestehen, da{fß die Erwerbstätigkeıit des Mannes durch seıne
HE un ıhre produktiıve Leistung 1mM Haushalt miıtgetragen wırd DDas besagt: Der
rechtlich dem Mann alleın zugeschriebene Ertrag seıner außerhäuslichen Erwerbs-
tatıgkeıt 1St wirkursächlich eiınem nıcht unbeträchtlichen Teıl seıner den
gemeinsamen Haushalt führenden au zuzurechnen: iındem S$1e für ıh den
Haushalt führt, stellt S1e seıne eıt und Arbeitskraft voll für die außerhäusliche
Erwerbstätigkeıit treı Der Einwand, dıe ıhren Haushalt selbst tührende Tau
beweıse, da{fß 65 dieser Freistellung nıcht bedürfe, sticht nıcht; S1€e holt diese
zusätzliche Leıistung L11UTLI durch Überlastung ıhrer Kräfte un deren vorzeıtigen
Verschleifß Aaus sıch heraus.

Man Sagl oder 8803  e unterstellt unbewußfßt diese Leistung der Haustfrau für
ıhren Mannn se1 dadurch abgegolten, da{ß auch SIE VO dem lebt,; W as durch seıne
außerhäusliche Erwerbstätigkeıit beigebracht und 1ın den Haushalt hıneingegeben
habe Das 1St aber 1Ur eıne Sıcht eıner unbestreitbaren Tatsache: aber diese hat auch
och eıne andere Seıte, die unbedingt mıtbedacht werden mu

Von seınem in eld bezogenen Einkommen annn der Mannn vielfaltıgen
Gebrauch machen. Das eld als allgemeıines Zahlungsmittel braucht CT nıcht
notwendıg restlos als Haushaltsgeld abzulıetern: CT kann, Ja muf{ß auch andere
Aufwendungen davon bestreıten. Das oilt erster Stelle tür seıne (Lohn-)Steuer
un tüur seıne Sozialbeıiträge (der Umstand, da{fß diese Lohnteıile gleich 1mM vorhıneın
einbehalten werden, Alßt das wenıger 1Ns Bewulßistsein LFeELCH; aındert aber nıchts
Sachverhalt). ber auch für andere Verwendungen ann der Mannn VO  } dem durch
dıe außerhäusliche Erwerbstätigkeıit erzielten Einkommen mehr der wenıger
abzweıgen, nıcht zuletzt, da das eld auch Miıttel der Wertspeicherung 1St;
Ersparnısse davon bılden un zurückzulegen.
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Von der 1m Haushalt erzielten realen Wertséhöpfung dagegen annn die C
nıchts anderer Verwendung, beispielsweise ihrer eıgenen Alterssicherung,abzweigen; VO Haushaltsgeld anderer Verwendung zuftführen hıeße, CS
seıner Zweckbestimmung entziıehen, Gx se1 denn, der Mann eröffne ıhr die
Möglıichkeit, ındem ıhr VO  m seiınem Lohn oder Gehalt mehr überläfßt, als S1e
benötigt, eınen seıne Ansprüche un die berechtigten Erwartungen der Kınder
befriedigenden Haushalt führen. ber auch eın solcher, ıhr ZUrFr freien Verfü-
sSung gestellter Überschuß ware ach ZWAAr sachlich überholter, tatsiächlich jedoch
in den Köpten och nıcht aufgearbeiteter Vorstellung VO der „Hausfrauenehe“
ein ursprünglıches un 1n diesem Sınn eıgenes, sondern NUur abgeleitetes Einkom-
InNnen der TAalı

So verfügt die L11UTr naturales, eın monetares Eiınkommen beziehende Hausfrau
un Mutltter ber keinerlei Mıttel, für ıhr Alter Vorsorge treffen: selbst WeEeNnN
S1€e sozlalversicherungsberechtigt 1Sst, nutzt ıhr das nıchts: S1€e annn VO dieser
Berechtigung keinen Gebrauch machen, weıl ıhr die Mıttel tehlen, Beıtrage
bezahlen. Könnte INan da auf die Unterhaltspflicht des Mannes zurückgreıfen un
ıhm die Beitragszahlung für seıne Al auferlegen, vielleicht wenıgstens den
„Arbeıtgeberanteil“ für S$1e entrichten? Da das in die Systematık uUuNnseres

Sozialversicherungsrechts nıcht hıneinpakit, brauchte eın unüberwindliches Hın-
dernis se1ın: diese Systematık 1St längst 1ın solchem Ma{ durchbrochen, da{fß 6S auf
eın bifßßchen mehr der wenıger nıcht mehr ankommt. Es verbietet sıch deswegen,
weıl dadurch die Ehe zusätzlıch 1m Vergleich ZU wılden Zusammenleben belastet
würde: das ware nıcht vertreten; und das Bundesverfassungsgericht würde CS als

Art verstoßend nıcht zulassen. Statt dessen wırd vorgeschlagen, der
Trau Haushalts- un VOT allem Erziehungs- („Baby“)Jahre „anzurechnen“. Auf
Grund dieser Anrechnung erhielte S1e spater Rente bzw wurde sıch dıe VOT der Ehe
durch Beıträge aus eigener Versicherungszeit „erdiente“ Rente entsprechend
erhöhen.

Anrechnung mMu eın ın den Ohren der Polıitiker besonders wohlklingendes
Wort se1ın, das ıhnen auch leicht ber die Zunge geht. Leıider ßt sıch jedoch mıt
Anrechnung nıchts {inanzıeren: INan reıilst eın Loch autf und überlißt CS anderen, CS
wıeder stopten. So haben WIr bereıts die Anrechnung VO AErSatz- und anderen
Zeıten“, die entsprechenden Fehlbeträgen be] den Versicherungsanstalten
tühren. Um das ZUr Auszahlung der Renten benötigte eld beschaffen, belastet
Inhan damıt abwechselnd andere Versicherungsträger (Arbeitslosenversicherung,
gesetzlıche Krankenversicherung) der über den Bundeszuschufß die Steuerzahler,

etzter Stelle durch Beitragserhöhung die Gemeıinschaftft der Versicherten selbst
und deren Arbeitgeber. Irgendeine vernünfitıg begründbare LOsung Aflt sıch
otfenbar nıcht tinden. der doch? Auft eine richtig gestellte Frage mMu sıch ımmer
auch eıne richtige, vernünttig begründbare Antwort tinden lassen.
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Der reale Beıtrag der Haustrauen un Multter ZUT Altersversorgung

W ll die heute 1m produktiven Alter stehende Generatıon, WenNnn S1€Ee AUS dem
Arbeitsleben ausscheıdet, 1mM Alter se1ın, annn genugt es nıcht, Versiche-
rungsbeıträge entrichten, dıe sofort dıe heute im Ruhestand ebende
Generatıon ausgeschüttet werden: das nutzt ıhr für ıhre eıgene Altersversicherung
gal nıchts. W as s1e dafür braucht, 1st vielmehr eıne nachgewachsene Generatıon,
dıe alsdann das Sozlalprodukt erstellt un dıe gewillt 1St, 6S miıt ıhnen teılen,
iıhnen davon abzugeben.

ıne sozıale Rentenversicherung, die Verkennung dieser unumstößlichen
Tatsache den Anspruch autf Rente ausschliefßlich dıe PDUT: Fınanzıerung der die
bereıts AUS dem Arbeitsleben ausgeschiedenen Generatıon zahlenden Renten
entrichteten un dafür verbrauchten Versicherungsbeıiträge knüpft un den ebenso
unentbehrlichen, durch Aufzucht VO Nachwuchs geleisteten Beıtrag völlig außer
acht Jaßt, ıh weder eintordert och honorıert, baut aut wirklichkeitsfremder
Grundlage auf Von der darın liegenden unerhörten Privilegierung der Eın- und
Kein-Kind-Familien un Belastung der kinderreichen Famılien soll 1er nıcht die
ede seın; 1er geht ausschließlich die dadurch herbeigeführte Benachteıili-
SUNs der Hausfrauen un Müutter, dıe, sıch SahzZ ıhrem Haushalt un ihren
Kındern wıdmen können, auf außerhäuslichen Erwerb verzichten un daher
ber keıne Miıttel verfügen, Versicherungsbeiträge 1ın eld entrichten, deren
durch Führung des Haushalts un VOT allem durch APilese un Erziehung“ ıhrer
Kınder real geleisteter Beıtrag jedoch nıcht honoriert wırd

Selbstverständlich ann InNnan den Verzicht dieser Frauen aut Erwerb als Torheit,
als unzeitgemälßse Sentimentalıtät, als eıgenes Verschulden, als unverantwortliche
Vergeudung potentieller Produktivkraft bezeichnen un vorwerten, deren nach-
teilige Folgen S1€E siıch selbst zuzuschreıiben un auf sıch nehmen haben So
schamlos denkt INan (zott se1l ank 1m allgemeınen be] uns (noch) nıcht. Solche
Gedanken otften auszusprechen werden ohl L11UT!T wenıge Politiker WagCNH, AUN

mancherle1 Außerungen aflßt sıch jedoch erkennen, da{ß manchen VO ıhnen solche
Gedanken nıcht gahnz fremd sınd In der DDR rühmt ILal sıch, durch die staändıg
steigende „Erwerbsquote“ der weıblichen Bevölkerung dıe Produktivkraft des
Staatsvolks ımmer vollständiger auszuschöpfen. Spuren dieser DDR-Ideologie
finden sıch leider auch 1ın den Hınterköpfen hıesiger Ideologen.

Nıchts die Forderung, den Frauen ıhnen bısher och verschlossene Berute
un: die dahın führenden Bildungswege erschliefßen. ber entschiedenen
Widerspruch die Abwertung der Leistung der Haustrauen un Mutter, die
auch darın ZUu Ausdruck kommt, da{fß ıhnen das, W as s1€e 1m Haushalt und VOLI

allem durch dıe Pflege un Erziehung ıhrer Kınder leisten, für ıhre Alterssicherung
nıchts einbringt.

Es sollte nıcht notwendiıg se1n, eıgens daran erınnern, da{fß beide Elternteile

628



Gleichstellung der Frau ın der oztalen Rentenversicherung

der Aufzucht des Nachwuchses beteilıgt sınd uch den Vaätern geschieht Unrecht,
WEeNnN ıhre Rente sıch ausschließlich ach der ohe ihrer 1in eld entrichteten
Versicherungsbeiträge bemißt hne Rücksicht auf das, W AS s$1e für Autzucht des
Nachwuchses geleistet haben Unvergleichlich osrößer 1aber 1St das diesen Frauen

Unrecht, denen damıt überhaupt die Möglichkeit2wiırd, ıhr
Alter durch Rente aus eigenem Recht sıchern, sıch vielmehr aut die Unterhalts-
pflicht des Mannes verwıesen sehen bzw autf das, W as davon ach dessen Ableben
och nachwirkt. Dıi1e Rüge des Bundesverfassungsgerichts Ungleichbehand-
lung bezog sıch, da CS HUT darüber entscheiden hatte, Nur auf dıe abgeleitete
Hınterbliebenenrente der Wıtwe. Nıchtsdestoweniger hat das Bundesverfassungs-
gericht klar erkannt, da{fß das L11UT!T eın etzter Ausläuter oder AZiptels eiıner viel
umtassenderen Ungleichbehandlung 1ISt;, und hat deutlich verstehen gegeben,
da{fß dem Gesetzgeber eıne 1e] umtassendere Aufgabe bevorsteht, dafß CS eınes bıs

dıe Fundamente gehenden Umbaus bedarf, Unrecht beseitigen un
Gerechtigkeıit herzustellen.

Mıt dem beliebten „Anrechnen“ VO Haushalts-, Baby- oder WwI1e immer
benannten „Ersatz“-Zeıten 1St CS nıcht geLAN; das ware Kurıeren, obendreın 1Ur

fiktives Kurıieren 5Symptomen. Die realen Leistungen der Frauen un Müuültter
sınd real 1ın das Rechnungswerk der soz1ıalen Rentenversicherung einzubringen.

„Real“, güterwirtschaftlich gesehen, verlangt die soz1ıale Rentenversiche-
rung 1Im Sınn der „Solıdarıtät der (dreı) Generationen“ VON der jeweıls 1m
Arbeıtsleben stehenden Generatıon 7We] Leistungen: diıe laufenden Betriebsko-
sien aufzubringen, investıieren, dıe für eıne solche auf dıe Dauer angelegte
Einriıchtung unerliäßliche Infrastruktur erstellen durch Aufzucht des ach-
wuchses, der das Sozlialprodukt schaffen soll, dem S1e ın alten Tagen teilhaben
ll

Schon alleın, um vollständig se1ın und dıe Wiıirklichkeit zutreffend darzustel-
len, mMuUu das Rechnungswerk der sozıalen Rentenversicherung nıcht Nnu  F die
laufenden „Auftwände un Ertrage” Kenten un: „Beitrage”) ausweısen, sondern
auch dıe Investitionen. Der Umstand, da{fßß CS sıch 1er Investition, SCHAUSEC-
NOIMmMeEN ständıgen Erneuerungsaufwand 1n „human capıtal“ handelt, darf
nıcht davon abhalten, ıhn ın die Rechnung einzuführen. och wenıger darft der
Umstand, da{fß dieser (Erneuerungs-) Aufwand 11UT rAul (geringeren) eıl 1ın
Geldform 1n Erscheinung UMARE eın Hındernis bılden. Das gilt insbesondere VO
dem unersetzlichen Anteıl, den entweder I11ULI dıe Multter oder doch S1e besten

diesem investiven Auftwand eısten vermogen. Dieser Anteıl annn überhaupt
nıcht 1n Geld, sondern seiner Natur ach 1Ur rea] ‚IN natura“ erbracht werden un:
1St obendrein, W1e früherer Stelle dargelegt, der einz1ge, den viele VO ıhnen
erbringen können: darum mMu GT ıhnen gutgebracht werden und ıhnen den Erwerb
eınes Rentenanspruchs A4US eigenem Recht ermöglıchen. Im Rechnungswerk der
soz1ıalen Rentenversicherung 1St jedoch bısher eın Kontoblatt dafür vorgesehen,
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un unterbleibt dıe Gutschrift, un der ihnen daraus erwachsende Rentenan-

spruch bleibt ıhnen vorenthalten.
Darf, WwW1e€e schon gesagtl, der Umstand, dafß diese Leistungen nıcht 1n eld (ın

Gestalt VO  - Zahlungsvorgängen) erscheıinen, eın Hındernıis bılden, s1e FM das
Rechnungswerk einzubringen, AfSt sıch doch nıcht verkennen, dafß 6S nıcht
gerınge, jedoch nıcht unüuberwindbare Schwierigkeıiten mı1t sıch bringt. Diese
Bewertung 1n der einheitlichen Maßstabgröße (Mafßeinheıt) „Geld“ 1sSt aber nıcht
alleın deswegen unerläfßlıch, weıl WIr hne s1e eın vollständiges Rechnungswerk
der soz1ıalen Rentenversicherung erstellen un infolgedessen auch nıcht wıssen
können, W a S1e uns wirklich kostet: hne diese Kenntnıs 1aber können WITr
wıederum diese Kosten nıcht gerecht auf dıe Versicherten aufteilen oder, W AsSs VO  w

der anderen Seıte her gesehen dasselbe IsSt; ıhre Rentenansprüche 1m wahren Sınn
des Wortes „beitragsgemäfß“, gemäfßs dem QZanNzZen, gleichviel in welcher orm
VO ıhnen geleisteten Beıtrag bemessen.

Die Bewertung des nıcht-monetaäaren Beıtrags

W as als Belastung gerecht auf alle verteılen un wonach gerechterweıse der
Anspruch auf Rente bemessen iSt: das 1St selbstverständlıch der Gesamtbeitrag.
Dieser aber sıch be] einzelnen Versicherten 1n Sanz verschiedener Weıse aus
den beiden Teilbeiträgen Um diese addieren un ıhre Summe bılden
können, mussen WIr s1€e beıde 1in der gleichen Maßeinheıt ausdrücken, W as

praktisch bedeutet, auch den 7weıten in monetaren Einheıiten bewerten. Je
höher beı dem einzelnen Versicherten der Anteıl des nıcht-monetaren (naturalen)
Teilbeitrags lıegt, gewichtiger wırd dessen zutreffende Bewertung für ıhn
I)Das 1St 1U aber gerade der Fall uUuNseICcI Haustrauen un:! Multter. Darum mufÖ dıe
rage ach dessen Bewertung 1mM 1er vorliegenden Sachzusammenhang unbedingt
UT Sprache kommen.

Be1 Vorschlägen w1e beispielsweıse demjenıgen, den 1n eld entrichtenden
Versicherungsbeitrag ach der Zahl der Kinder statfeln der ıhn „abzukındern“,
spielt die Bewertungsirage keıine Rolle: da genugt-es, eintach die Köpte abzuzäh-
len Mıt Vorschlägen solcher Art 1St aber den ganz ıhrem Haushalt un: ıhren
Kındern sıch wıdmenden Frauen und uttern hinsichtlich ıhrer eıgenen Sıcherung
1m Alter nıcht geholfen; soll ıhnen azu geholfen werden, annn mu{ die einzıge
Leıistung, die sS1e 1n ıhrer Lage erbringen vermogen, 1Ns Rechnungswerk der
soz1ıalen Rentenversicherung eingebracht un ZU Iragen gebracht werden. 1)as
aber erfordert, sS1e zunächst einmal ın eld bewerten un: entsprechend dieser
Bewertung den durch s1e erdienten Anspruch auf Rente bemessen.

Fur diıese Bewertung o1bt 6S auch schon Vorschläge. So soll beispielsweıse das
fiktıve Gehalt, das der Mannn seıner Trau als „Haushälterin“ zahlen hätte, den
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Ma{iisstah bılden: allerdings ware dieses Gehalt ann ırgendwiıe ach der Zahl der
Z Haushalt gehörenden Kınder staffeln. Eın anderer Vorschlag 111 1m Sınne
dessen, W as dıe Wıiırtschaftswissenschaft „opportunıty COsts“ HCS den Verzichtder Hausfrau auf außerhäusliche Erwerbstätigkeit 1n öhe des ıhr dadurch
entgangenen EinkommensZMaf(istab nehmen. uch be] diesem Vorschlag tehlt
die Rücksicht auf die Zahl der betreuten Kınder; dafür 1aber hat Iß den Vorzug,eınen subtilen verfassungsrechtlichen Eınwand auszuraumen. Weıl ach BGB

1606, Abs Y Satz (neue Fassung) die Ehefrau ıhre Unterhaltspflicht dber dem mınderjährigen unverheıirateten ınd IN der Regel durch (dessen) Pflegeun Erziehung“ ertfullt un infolgedessen diıese ıhre Leıistung für das ınd
Erfüllung eıner ıhr kraft Gesetzes obliegenden Pflicht 1St, deshalb dürfe S1€e be] allen
uttern 1Ur entweder gleich (GG Art oder überhaupt nıcht bewertet werden.
Die sehr unterschiedliche öhe der Einbuße Eınkommen aßt eıne CNISpre-chend unterschiedliche Bewertung dieser Leistung keineswegs als willkürlich, 1e]
eher als sachlıch wohlbegründet und tolgerecht als mıiıt dem Gleichheitssatz
durchaus vereinbar erscheıinen.

Hıer aber sollen nıcht Lösungen der unbestrittenermaßen schwierigen Aufgabeerortert un: schon Salr nıcht die Arbeıit einer entsprechend erweıterten „ö4er
Kommıissıon“ ANSCHANSCH werden;: A sollte IL1UTr autf die 1n der Tat och vıiel
Koptzerbrechen ertordernde Aufgabe hingewiesen un: Z Schluß och
eıne Warnung angefügt werden.

Im Rıngen eınen bıs die Fundamente gehenden Umbau, W1e€e das
Bundesverfassungsgericht ıh ZWAar nıcht strikt vorschreibt, aber doch offenbar
artet, werden die Gegner sıch aut das bewährte Verfahren verlegen, alle 1n
Vorschlag gebrachten Lösungen 1n der wıssenschaftlichen und politischen Dıskus-
S10n ımmer weıter pertfektionieren, ımmer och verbliebene mınımale oder in
sıngulären Eınzelfällen auftretende Ungleichheiten entdecken un auf deren
Behebung dringen, bıs der Verwaltungsaufwand unerträglich wırd un die
utferlose Menge vorauszusehender Rechtsmittelverfahren zwıngend dazu nötıgt,das Vorhaben auftzugeben, alles beım alten belassen und dıe massıven, 1m
System angelegten Ungerechtigkeiten beizubehalten. Darum meıne dringendeBıtte alle, denen CS ernstlich darum fun ist; endlıch das 1n den 50er Jahren
Nternommene Werk VO seınen Fehlern befreıen und ın voller Folgerichtigkeitdurchzuführen.

Seıen WIr doch alle bereıit, autf das, W as jeder VO unNls sıch Vorschlägenausgedacht hat, verzıchten, uns gemeıInsam für eıne Lösung einzusetzen, die
wahrscheinlich keinen VO uns voll befriedigt, mıt der 1aber jeder VO  } uns als eiınem
wenn auch 11UTr kleinen Schritt 1n der Rıchtung auf eıne gerechte Regelung hın sıch
einverstanden erklären kann, und dıe das 1St entscheiıdend ehesten Aussıcht
bietet, polıtisch realısıert werden.
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